
 

Seite 1 von 12 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ex-
poro AG für die Nutzung der Plattform und 
die Vermittlung von Vermögensanlagen 
 
Stand: 19.06.2026 
 
Die Exporo AG mit Sitz in Hamburg, geschäfts-
ansässig Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg 
(nachfolgend auch „Exporo“ genannt) betreibt 
in Deutschland die Immobilieninvesting-Platt-
form „www.exporo.de“ (nachfolgend auch die 
“Plattform” genannt) gemeinsam mit der EPH 
Investment GmbH. Die Exporo AG erfüllt die 
Anforderungen  i. S. v. § 2a VermAnlG und er-
möglicht Besuchern der Plattform, die seitens 
Immobilienunternehmen zur Verfügung gestell-
ten Informationen über Immobilienprojekte und 
Finanzierungsverträge abzurufen und - nach ei-
ner Registrierung als Nutzer - Vermögensanla-
gen zu erwerben, insbesondere mit den Immo-
bilienunternehmen den Abschluss eines Nach-
rangdarlehens mit qualifizierten Rangrücktritt 
zur Beteiligung an der Finanzierung dieser Im-
mobilienprojekte bzw. den Erwerb von Darle-
hensforderungen sowie mit einem Sicherheiten-
treuhänder (nachfolgend „Treuhänder“) den Ab-
schluss eines Sicherheitentreuhandvertrages 
zwecks Abwicklung des Nachrangdarlehens zu 
vereinbaren. 
 
1. DEFINITIONEN 
 
Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen („AGB“) gelten neben den im Text 
definierten Begriffen die folgenden Definitionen: 
 
• „Besucher“/„Besucher der Plattform”: je-

der unregistrierte Besucher der Plattform. 
 

• „Nutzer“/ „Nutzer der Plattform“: Besu-
cher der Plattform, der sich erfolgreich re-
gistriert hat. 

 
• „Investor“: Nutzer der Plattform, der einen 

oder mehrere Vermögensanlagen über die 
Plattform erworben hat. 

 
• „Immobilienunternehmen“: Unternehmen, 

das für ein Immobilienprojekt (dazu zählen 
auch Projekte zur Errichtung einer Photo-
voltaikanlage, z. B. auf einem Dach, Auf-
dach- oder Indach-Systeme, oder als Solar-
park) als Darlehensnehmer Kapital in Form 
eines Nachrangdarlehens mit qualifizierten 

Rangrücktritt über die Plattform von Inves-
toren als Darlehensgeber aufnimmt oder ei-
nen Darlehensvertrag mit einer Bank 
schließt, z.B. ein Bauträger, ein Projektent-
wickler oder eine für ein Immobilienprojekt 
eigens genutzte Projekt- oder Finanzie-
rungsgesellschaft. 

 
• „Immobilienprojekt“: ist jedes von einem 

Immobilienunternehmen (dazu zählen auch 
Unternehmen, die Projekte zur Errichtung 
einer Photovoltaikanlage, z. B. auf einem 
Dach, Aufdach- oder Indach-Systeme, oder 
als Solarpark durchführen) beschriebene 
Projekt, insbesondere die Finanzierung, die 
Re- und Umfinanzierung, der Erwerb, die 
Entwicklung und/oder die Renovierung von 
Immobilien. 

 
• „Finanzierungsverträge“: ist ein Darle-

hensvertrag über ein Nachrangdarlehen mit 
qualifizierten Rangrücktritt zur Beteiligung 
an der Finanzierung des Immobilienpro-
jekts zwischen dem Investor als Darlehens-
geber und dem Immobilienunternehmen als 
Darlehensnehmer oder der Erwerb einer 
(anteiligen) Darlehensforderung gegenüber 
einem Immobilienunternehmen sowie der 
Treuhandvertrag zwischen dem Investor 
als Treugeber und einem externen Treu-
händer zwecks Abwicklung des Nachrang-
darlehens, deren Abschluss jeweils über 
die Plattform zustande kommt. 
 

• „Vermögensanlagen"/"Geldanlagen": 
sind solche Vermögensanlagen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 VermAnlG. Eine Vermögens-
anlage gemäß VermAnlG ist zugleich ein 
Finanzinstrument im Sinne von § 1 Abs.11 
Satz 1 Nr. 2 KWG. 

 
• "Zahlungsdienstleister": dieser nimmt 

Darlehensbeträge der Investoren als Gläu-
biger oder Darlehensgeber entgegen, um 
diese - bis auf entsprechende Anweisung 
durch Exporo - zu verwahren und bei erfolg-
reichem Funding auf das Konto der Darle-
hensnehmerin auszuzahlen; ferner über-
nimmt er die Rückzahlung an die Investoren 
und/oder fungiert als e-Wallet Anbieter. 
Zahlungsdienstleister ist je Anlage entwe-
der die secupay AG mit Sitz in Deutschland, 
geschäftsansässig in Goethestraße 6, 
01896 Pulsnitz. 
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2. GELTUNGSBEREICH 
 
1. Mit der erfolgreichen Registrierung kommt 

ein Vertragsverhältnis zwischen Exporo 
und den Nutzern der Plattform gemäß die-
sen AGB über die Nutzung der Plattform zu-
stande („Plattformnutzungsvertrag“). Das 
Rechtsverhältnis zwischen Exporo und den 
Nutzern der Plattform richtet sich aus-
schließlich nach den folgenden Bestimmun-
gen dieser AGB. 

 
2. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Iden-

tifizierungsverfahrens nach den anwendba-
ren Geldwäschebestimmungen (Geldwä-
schegesetz bzw. Finanzmarkt-Geldwä-
schegesetz) schließen der Nutzer und Ex-
poro gemäß diesen AGB einen Vertrag 
über die Vermittlung von Vermögensanla-
gen/Geldanlagen („Vermittlungsvertrag“). 
Erst mit erfolgreichem Abschluss des Iden-
tifizierungsverfahrens und Abschluss des 
Vermittlungsvertrages kann der Nutzer eine 
bestimmte Vermögensanlage / Geldanlage 
erwerben. 

 
3. Das Rechtsverhältnis zwischen Exporo und 

den Nutzern der Plattform richtet sich aus-
schließlich nach den folgenden Bestimmun-
gen dieser AGB. Das Rechtsverhältnis zwi-
schen Exporo und Besuchern der Plattform 
wird ebenfalls ausschließlich durch die fol-
genden Bestimmungen dieser AGB gere-
gelt. 

 
3. REGISTRIERUNG 
 
1. Für die weiterführende Nutzung der Platt-

form müssen sich Besucher der Plattform 
unter wahrheitsgemäßer Angabe der abge-
fragten Daten zur Person als Nutzer regist-
rieren. Natürlichen Personen ist die Regist-
rierung nur gestattet, wenn sie mindestens 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und un-
beschränkt geschäftsfähig sind. Juristische 
Personen dürfen nur durch ihre vertre-
tungsberechtigen Personen registriert wer-
den. Die Registrierung erfolgt zwingend mit 
Klarnamen und unter vollständiger Angabe 
der Adresse. Mehrfachregistrierungen sind 
nicht gestattet. Ein Rechtsanspruch auf Re-
gistrierung besteht nicht. Exporo kann im 
freien Ermessen die Registrierung ohne 

Angabe von Gründen verweigern sowie un-
ter Beachtung der in diesen AGB vereinbar-
ten Kündigungsregelungen den Plattform-
nutzungsvertrag kündigen. 

 
2. Im Rahmen der Registrierung kann Exporo 

Nutzern der Plattform die Möglichkeit ein-
räumen, zusätzlich einen Benutzernamen 
zu wählen, mit dem auf der Plattform sicht-
bar mit anderen Nutzern der Plattform kom-
muniziert werden kann. Den Nutzern steht 
es dann frei, einen solchen Benutzernamen 
zu wählen. Die Plattform ist nicht verpflich-
tet, eine solche Möglichkeit einzuräumen. 
Bereits vergebene Benutzernamen können 
nicht erneut vergeben werden. Für die unter 
einem Benutzernamen getätigten Äußerun-
gen ist einzig der Nutzer und nicht Exporo 
als Betreiber der Plattform verantwortlich. 

 
3. Nach der Registrierung auf der Plattform 

wird durch Exporo eine Bestätigungsemail 
an die durch den Nutzer hinterlegte Email-
Adresse versandt. Erst durch die Bestäti-
gung des Aktivierungslinks in der Email wird 
die Registrierung abgeschlossen. 

 
4. Die Anmeldung unter Angabe unrichtiger 

Daten ist unzulässig und kann zum Aus-
schluss von der Plattform führen. Exporo 
behält sich vor, Registrierungen, die mit 
Einmal-Emailadressen (sog. „Wegwerf-
Emailadressen“) erstellt wurden sowie Re-
gistrierungen, die innerhalb von drei Mona-
ten nach der Erstellung nicht aktiviert wur-
den, ohne vorherige Ankündigung zu lö-
schen. 

 
5. Nutzer der Plattform sind verpflichtet, wäh-

rend der Dauer ihrer Registrierung die im 
Rahmen der Registrierung getätigten Anga-
ben stets aktuell zu halten. 

 
6. Nutzer der Plattform wählen bei der Regist-

rierung ein Passwort für den registrierten 
Account. Nutzer der Plattform sind ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses 
Passwort keinem Dritten zugänglich ge-
macht wird. Jeder Nutzer der Plattform trägt 
die Verantwortung für alle Handlungen, die 
über seinen Account vorgenommen wer-
den. Nutzer der Plattform sind verpflichtet, 
Exporo jede Kenntnisnahme Dritter von ih-
rem Passwort und jede missbräuchliche 
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Benutzung ihres Accounts unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
7. Investoren müssen ihren Wohnsitz in 

Deutschland, Österreich oder Luxemburg 
haben und dürfen die Plattform nur auf ei-
gene Rechnung nutzen. Die Registrierung 
ist höchstpersönlich und darf nicht übertra-
gen werden. 

 
8. Der Besucher, Nutzer und/oder Investor auf 

dieser Plattform darf kein Empfänger in den 
Vereinigten Staaten sein oder auf Rech-
nung dieser tätig sein. Empfänger meint 
solche U.S. Personen gemäß Definition der 
„Regulation S“ des US-Wertpapiergesetzes 
1933 (US Securities Act 1933) und Perso-
nen, welche in den Vereinigten Staaten an-
sässig sind. Dies sind:  

 
a) Natürliche Personen mit Wohnsitz in 

den USA;  
 

b) Partnerschaften oder Gesellschaften, 
die nach US-Recht organisiert oder re-
gistriert sind;  
 

c) Nachlässe, die durch eine U.S. Person 
vollstreckt oder verwaltet werden;  

 
d) Treuhandverhältnisse, bei denen einer 

der Treuhänder eine U.S. Person ist; 
 

e) Niederlassungen oder Zweigstellen ei-
ner ausländischen Rechtspersönlich-
keit in den USA; 
 

f) Mandate (außer Erbschaften oder 
Treuhandverhältnissen), die von einem 
Händler oder anderen Treuhänder 
ohne Ermessensspielraum auf Rech-
nung oder zum wirtschaftlichen Vorteil 
einer U.S Person geführt werden oder 
ähnliche Mandate, und; 
 

g) Partnerschaften oder Gesellschaften, 
wenn 
 

 
i. diese in nach ausländi-

schem Recht organisiert 
oder gegründet wurden und 

  

ii. von einer U.S. Person vor-
rangig gegründet wurde, um 
in Wertpapiere zu investie-
ren, die nicht gemäß dem 
U.S. Securities Act von 
1933 zugelassen sind, au-
ßer wenn sie von akkredi-
tierten Investoren (gemäß 
Rule 501(a)) organisiert 
oder gegründet wurde, die 
auch die Eigentümer sind 
und die keine natürlichen 
Personen, Nachlässe oder 
Treuhandverhältnisse sind. 

 
Den vorgenannten Personen ist die 
Nutzung dieser Website untersagt. Fer-
ner dürfen Informationen auf dieser 
Website nicht in die Vereinigten Staa-
ten weitergeleitet werden. Eine Regist-
rierung der auf dieser Plattform ange-
botenen Vermögensanlagen erfolgt 
nicht nach dem US-Wertpapiergesetz 
1933. Ferner ist ein Handel unserer 
Vermögensanlagen nicht für die Zwe-
cke des US-Gesetzes über Warenter-
minbörsen 1936 (US Commodities 
Exchange Act 1936) vorgesehen. Wei-
ter sind Angebot und Vertrieb unserer 
Vermögensanlagen in den Vereinigten 
Staaten unzulässig. Gleiches gilt für 
das Angebot und den Vertrieb an US-
Staatsangehörige oder Personen, die in 
den Vereinigten Staaten ansässig sind 
und solche natürliche und juristische 
Personen, die in den Vereinigten Staa-
ten steuerpflichtig ansässig sind.  

 
4. NUTZUNG DER PLATTFORM 
 
1. Exporo ermöglicht Besuchern von Immobi-

lienunternehmen zur Verfügung gestellten 
Informationen über Immobilienprojekte und 
Finanzierungsverträge abzurufen. Es ob-
liegt einzig den einzelnen Immobilienunter-
nehmen, die für die Nutzer relevanten Infor-
mationen für deren Entscheidung über den 
Abschluss der Finanzierungsverträge auf 
der Plattform zur Verfügung zu stellen. Ins-
besondere wird durch Exporo nicht geprüft, 
ob und inwieweit der Abschluss von Finan-
zierungsverträgen betreffend das jeweilige 
Immobilienprojekt für den einzelnen Nutzer 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Diese Einschät-
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zung trifft jeder Nutzer unabhängig und ei-
genverantwortlich. Der Nutzer wird aus-
drücklich auf die in den jeweiligen Unterla-
gen zu den Angeboten der Immobilienun-
ternehmen enthaltenen Risikohinweise hin-
gewiesen. Der Nutzer sollte nur dann ein In-
vestment tätigen, wenn er die Risikohin-
weise vollständig gelesen und verstanden 
hat.  

 
2. Exporo weist darauf hin, dass durch Exporo 

keine Bonitätsprüfung der Immobilienunter-
nehmen erfolgt und hinsichtlich der von den 
Immobilienunternehmen zur Verfügung ge-
stellten Informationen über Immobilienpro-
jekte und Finanzierungsverträge nur eine 
Prüfung auf Plausibilität und Schlüssigkeit 
des Gesamtbildes stattfindet. Im Rahmen 
der Plausibilität- und Schlüssigkeitsprüfung 
bewertet Exporo Immobilienprojekte und 
kann eine sogenannte Exporo-Klasse ver-
geben. Diese Klassifizierung geschieht 
ausschließlich zu eigenen Zwecken sowie 
im eigenen Interesse und ohne Schutzwir-
kung für Dritte.  

 
3. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ak-

tualität der zugänglich gemachten Informa-
tionen über die Immobilienprojekte und Fi-
nanzierungsverträge – auch während der 
Laufzeit der Finanzierungsverträge – ist al-
leine das Immobilienunternehmen verant-
wortlich. Dies gilt ungeachtet der von Ex-
poro erfolgten Angemessenheits- sowie 
Plausibilitäts- und Schlüssigkeitsprüfung 
gemäß dem vorstehenden Absatz 2.  

 
4. Die technische Bereitstellung von Informa-

tionen auf der Plattform durch Exporo und 
die Möglichkeit des Vertragsschlusses über 
die Plattform stellen keine Empfehlung oder 
Anlageberatung durch Exporo dar. Exporo 
prüft nicht, ob die von den Immobilienunter-
nehmen angebotenen Finanzierungsver-
träge den Anlagezielen der Nutzer ent-
spricht. Eine dahingehende Geeignetheits-
prüfung findet nicht statt. Exporo erbringt 
ausschließlich eine Vermittlung. 

 
5. Die technische Bereitstellung von Informa-

tionen auf der Plattform durch Exporo und 
die Möglichkeit des Vertragsschlusses über 
die Plattform stellen auch keine Rechts- 
oder Steuerberatung durch Exporo dar. 

Nutzern wird vor Abschluss von Finanzie-
rungsverträgen dringend geraten, sich in 
wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher 
Hinsicht, insbesondere von einem Rechts-
anwalt und Steuerberater, beraten zu las-
sen. 

 
6. Die Nutzung der Plattform ist für Besucher 

und Nutzer unentgeltlich. 
 

7. Jegliche Art von Kommentaren, Informatio-
nen und Dokumenten im Rahmen der Platt-
form bzw. der dazugehörigen Blogs, die ge-
gen geltende Gesetze verstoßen oder an-
derweitig unangemessen sind, insbeson-
dere rassistischen, pornographischen, be-
leidigenden oder gegen die guten Sitten 
verstoßenden Inhalts, sind nicht gestattet. 
Verstöße gegen diese Vorschrift können zu 
einer Schadensersatzverpflichtung des 
Nutzers der Plattform, zur Löschung der be-
troffenen Beiträge und/oder zum sofortigen 
Ausschluss des Nutzers der Plattform von 
der weiteren Nutzung der Plattform führen. 

 
8. Soweit Exporo auf der Plattform Links zu 

Webseiten Dritter mit fremden Inhalten an-
bietet, wurden diese fremden Inhalte bei der 
erstmaligen Verlinkung daraufhin überprüft, 
ob durch sie eine zivil- oder strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die Inhalte im 
Nachhinein von den jeweiligen Anbietern 
verändert werden. Exporo überprüft die In-
halte der verlinkten Webseiten nicht ständig 
auf Veränderungen, die eine Verantwort-
lichkeit neu begründen könnten. Nutzern 
der Plattform wird empfohlen, sich auf den 
weitergeleiteten/gelinkten Seiten über die 
geltenden AGB und die Datenschutzerklä-
rung/-hinweise der jeweiligen Anbieter zu 
informieren. 

 
9. Bei Anzeichen einer missbräuchlichen Ver-

wendung der Plattform, insbesondere bei 
über die Plattform erfolgten Vertragsab-
schlüssen ohne Erfüllung der sich aus den 
betreffenden Finanzierungsverträgen erge-
benden Zahlungsverpflichtungen, behält 
sich Exporo das Recht vor, den Nutzer mit 
sofortiger Wirkung von der Nutzung der 
Plattform auszuschließen. 
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10. Exporo hat das Recht, die auf der Plattform 
den Nutzern angebotenen Leistungen je-
derzeit zu reduzieren, zu erweitern oder auf 
andere Art zu ändern, wenn dies aus wich-
tigem Grund erforderlich wird. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
Leistungen gegen ein gesetzliches Verbot 
verstoßen oder bei Exporo oder den Nut-
zern der Plattform erhebliche steuerliche 
Nachteile verursachen oder unter erhebli-
chen rechtlichen Mängeln leiden. Eine dies-
bezügliche Pflicht seitens Exporo besteht 
jedoch nicht. Die Nutzer der Plattform wer-
den rechtzeitig vor einer Leistungsände-
rung per Email oder auf der Homepage in-
formiert. 

 
5. VERMITTLUNG EINES DIGITALEN ZAH-
LUNGS-/E-GELD-KONTOS 
 
1. Vor einer erstmaligen Beauftragung von 

Exporo zum Abschluss eines Finanzie-
rungsvertrages beauftragt der Nutzer Ex-
poro in seinem Namen und auf seine Rech-
nung ein Zahlungskonto bei dem Zahlungs-
dienstleister zu eröffnen, wobei die Kosten 
des Kontos von Exporo getragen werden. 
Der Vertragsschluss erfolgt mit dem Zu-
gang der Annahme durch den Zahlungs-
dienstleister unter Einschaltung von Exporo 
als Empfangsboten.  

 
2. Exporo ist zu diesem Zweck berechtigt und 

verpflichtet, alle notwendigen Angaben und 
Unterlagen der Eröffnung des digitalen 
Kontos an den jeweiligen Zahlungsdienst-
leister weiterzuleiten. Der Nutzer stimmt in-
soweit der Weiterleitung seiner personen-
bezogenen Daten zu, die für die Eröffnung 
des Zahlungskonto bei dem jeweiligen Zah-
lungsdienstleister notwendig sind. 

 
3. Für die Vermittlung des digitalen Kontos er-

hält Exporo keine Provision von dem Zah-
lungsdienstleister. Die Kosten für das Füh-
ren des digitalen Kontos einschließlich der 
Kosten der Eröffnung trägt Exporo. 
 

4. Die einzelnen Regelungen zu dem Zah-
lungskonto und seiner etwaigen Beendi-
gung sind in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Zahlungsdienstleisters ver-
einbart, welchen der Nutzer im Rahmen der 

erstmaligen Beauftragung von Exporo zu-
stimmt. 

 
6. VERMITTLUNG VON FINANZIERUNGS-
VERTRÄGEN 
 
1. Nutzer der Plattform haben die Möglichkeit, 

über diese auf der Plattform von Immobi-
lienunternehmen eingestellte Angebote 
zum Abschluss von Finanzierungsverträ-
gen anzunehmen. Durch den Nutzer wird 
dabei über die Plattform die verbindliche 
Annahme eines Angebots zum Abschluss 
eines Finanzierungsvertrages gegenüber 
dem Immobilienunternehmen (betreffend 
das Nachrangdarlehen mit qualifiziertem 
Rangrücktritt bzw. Erwerb der Darlehens-
forderung) sowie gegenüber dem Treuhän-
der (betreffend den Treuhandvertrag) er-
klärt. Der Vertragsschluss erfolgt mit dem 
Zugang der jeweiligen Annahme beim Im-
mobilienunternehmen bzw. dem Treuhän-
der, jeweils unter Einschaltung von Exporo 
als Erklärungsboten. Vor Abgabe der An-
nahme eines Angebots auf Abschluss der 
Finanzierungsverträge über die Plattform 
sind die Angaben aus dem Registrierungs-
formular zu aktualisieren. 

 
2. Exporo weist darauf hin, dass durch Exporo 

lediglich die gesetzlich (§ 16 Abs. 2 Fin-
VermV) vorgeschriebene Angemessen-
heitsprüfung vorgenommen wird. Hierbei 
werden die Kenntnisse und Erfahrungen 
des Nutzers in Bezug auf Geschäfte mit be-
stimmten Arten von Finanzinstrumenten 
abgefragt, um zu prüfen, ob der Nutzer die 
Risiken im Zusammenhang mit den Finan-
zierungsverträgen angemessen beurteilen 
kann. Sollte Exporo für eine solche Prüfung 
vom Nutzer nicht ausreichend Informatio-
nen erhalten, kann die Prüfung nicht durch-
geführt werden. Exporo wird den Nutzer 
hierauf hinweisen. Der Nutzer kann sich 
dennoch entscheiden, Angebote von Immo-
bilienunternehmen anzunehmen. Gleiches 
gilt für Fälle, in denen Exporo der Ansicht 
ist, der Nutzer kann die Risiken aus den Fi-
nanzierungsverträgen nicht angemessen 
beurteilen. Auch hier wird Exporo den Nut-
zer entsprechend informieren. Der Nutzer 
kann sich dennoch entscheiden, Angebote 
von Immobilienunternehmen anzunehmen. 
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3. Aufträge von Nutzern werden in Überein-
stimmung des Produktrisikos mit der Kun-
denklassifizierung und der Zielmarktbestim-
mung des jeweiligen Produktes ausgeführt, 
soweit der Auftrag angemessen ist; andern-
falls wird der Nutzer auf die fehlende Ange-
messenheit hingewiesen.  

 
4. Nutzer, die über die Plattform Finanzie-

rungsverträge abschließen wollen, dürfen 
die Plattform nur auf eigene Rechnung nut-
zen. Die Registrierung ist höchstpersönlich 
und darf nicht übertragen werden.  

 
5. Nutzer der Plattform werden vor Abschluss 

des Vermittlungsvertrages von Exporo 
grundsätzlich als „Kleinanleger“/„Privatkun-
den“ eingestuft. Dies gilt unabhängig von 
den Kenntnissen und Erfahrungen des Nut-
zers von und bei Geschäften mit Finanzin-
strumenten und anderen Kapitalanlagen.  

 
6. Eine Einstufung als „Professioneller Kunde“ 

oder „Geeignete Gegenpartei“ ist durch 
eine schriftliche Vereinbarung zwischen 
Nutzer und Exporo möglich, wenn und so-
weit der Nutzer dies beantragt und er ge-
genüber Exporo die jeweiligen Vorausset-
zungen für eine Einstufung als „Professio-
neller Kunde“ oder „Geeignete Gegenpar-
tei“ schriftlich nachweist. Eine Rückstufung 
auf „Privatkunde“ ist durch schriftliche Ver-
einbarung zwischen Nutzer und Exporo 
möglich, soweit der Nutzer dies gegenüber 
Exporo schriftlich verlangt.  

 
7. Die Einstufung als „Privatkunde“ führt dazu, 

dass der Nutzer das höchste gesetzliche 
Schutzniveau in Bezug auf Anlegerschutz 
und Transparenz im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung genießt. Eine Umqualif-
zierung kann nachteilige Auswirkungen für 
den Nutzer in Bezug auf den Umfang der 
Prüfungspflichten von Exporo gegenüber 
dem Nutzer vor Auftragsdurchführung ha-
ben.  

 
8. Im Falle des Abschlusses von Finanzie-

rungsverträgen erhält Exporo von dem je-
weiligen Immobilienunternehmen eine Pro-
vision. Die genaue Höhe der Provision wird 
Exporo dem Nutzer mitteilen, sobald diese 
feststeht. Exporo nutzt diese Provisionen 
dazu, die Qualität der Dienstleistungen zu 

Gunsten der Nutzer zu verbessern. Für den 
Nutzer entstehen durch die Vermittlung des 
Abschlusses der Finanzierungsverträge 
durch Exporo keine gesonderten Kosten, 
wie z.B. ein Aufgeld.  

 
9. Zahlungen im Rahmen der Finanzierungs-

verträge werden ausschließlich unter Zwi-
schenschaltung eines externen Zahlungs-
dienstleisters abgewickelt. Exporo nimmt 
selbst keine Zahlungen entgegen und/oder 
vor. Zahlungen im Rahmen einer erfolgrei-
chen Zins- und Rückzahlung werden von 
dem externen Zahlungsdienstleister entge-
gengenommen, um diese bis auf entspre-
chende Anweisung durch Exporo zu ver-
wahren und auszuzahlen. 
 

7. HAFTUNG 
 
1. Exporo haftet dem Nutzer/Investor unbe-

schränkt für die Verletzung von Leben, Leib 
oder Gesundheit und für Schäden aus der 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verlet-
zung seiner vertraglichen Pflichten aus dem 
Plattformnutzungsvertrag und dem Vermitt-
lungsvertrag. 

 
2. Darüber hinaus haftet Exporo bei leichter 

Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von ver-
tragswesentlichen Pflichten, also der Ver-
letzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Platt-
formnutzungsvertrages überhaupt erst er-
möglichen und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(„wesentliche Vertragspflicht“). Bei einer 
leicht fahrlässigen Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspflicht ist die Haftung von 
Exporo auf solche typischen Schäden 
und/oder einen solchen typischen Scha-
densumfang begrenzt, die zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vorhersehbar wa-
ren. 

 
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkun-

gen gelten auch im Falle des Verschuldens 
eines Erfüllungsgehilfen von Exporo sowie 
für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 
Vertreter und Organe von Exporo. 

 
4. Für die auf der Plattform von Immobilienun-

ternehmen gemachten Angaben und Infor-
mationen, insbesondere über Immobilien-
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projekte sowie Finanzierungsverträge, 
übernimmt Exporo keinerlei Gewähr. 

 
5. Für den wirtschaftlichen Erfolg der Finan-

zierung, den Ausfall von Zahlungen und das 
Risiko der Insolvenz der Vertragsparteien 
der Finanzierungsverträge haftet Exporo 
nicht. 
 

8. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG 
 
1. Die Registrierung auf der Plattform erfolgt 

auf unbegrenzte Zeit und kann von Exporo 
und dem registrierten Nutzer der Plattform 
grundsätzlich mit einer Frist von fünf (5) 
Werktagen beendet werden. Die Kündi-
gung bedarf der Textform (z.B. Email, Fax, 
Brief); der registrierte Nutzer der Plattform 
kann seine Registrierung zum Beispiel per 
Email an info@exporo.de beenden. 

 
2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. 
 

3. Etwaige mit einem Immobilienunternehmen 
bestehende Finanzierungsverträge bleiben 
von einer Kündigung unberührt. 

 
9. VERFÜGBARKEIT DER PLATTFORM 
 
Exporo strebt im Rahmen des technisch und 
wirtschaftlich Zumutbaren eine umfassende 
Verfügbarkeit der Plattform an. Ein Anspruch 
auf eine jederzeitige Verfügbarkeit kann Nut-
zern der Plattform jedoch aus technischen 
Gründen nicht gewährt werden. Insbesondere 
Wartung, Sicherheits- oder Kapazitätsgründe 
sowie Ereignisse außerhalb des Herrschaftsbe-
reiches von Exporo können zur vorübergehen-
den Einstellung der angebotenen Leistungen 
und der Erreichbarkeit der Plattform führen. Für 
technische Schwierigkeiten der Nutzer der 
Plattform oder von Dritten übernimmt Exporo 
keine Haftung. Exporo behält sich vor, den Zu-
gang zur Plattform jederzeit vorübergehend ein-
zuschränken, wenn dies im Hinblick auf Kapa-
zitätsgrenzen, die Sicherheit der Systeme von 
Exporo, zur Durchführung technischer Maßnah-
men oder aus anderem wichtigen Grund erfor-
derlich ist. 
 
10. AUFZEICHNUNG VON TELEFONGE-
SPRÄCHEN  
 

1. Exporo zeichnet aufgrund einer gesetzli-
chen Pflicht Telefongespräche und elektro-
nische Kommunikation (z.B. E-Mail, Chat, 
Videotelefonie, MessengerDienst) im Zu-
sammenhang mit der Anbahnung/An-
nahme, Übermittlung und Ausführung von 
Aufträgen der Besucher und Nutzer auf 
Ton- oder Datenträgern auf und bewahrt 
diese Aufzeichnungen auf. Dies gilt unab-
hängig davon, ob diese mit dienstlichen 
oder mit privaten Telefonen der Mitarbeiter 
geführt werden. Eine Kopie der Aufzeich-
nungen über diese Gespräche und Kom-
munikation mit den Kunden wird über einen 
Zeitraum von fünf Jahren – sofern seitens 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht bzw. der Finanzmarktaufsicht 
oder anderer behördlicher Aufsicht ge-
wünscht – über einen Zeitraum von sieben 
Jahren zur Verfügung stehen und wird den 
Besuchern und Nutzern auf deren Verlan-
gen kostenfrei zur Verfügung gestellt.  

 
2. Exporo ist zudem berechtigt, auch Telefon-

gespräche im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Kundenbeziehung, die 
keinen Auftragsbezug haben, auf Ton- oder 
Datenträgern aufzuzeichnen und diese Auf-
zeichnungen aufzubewahren. Darunter fal-
len insbesondere Telefongespräche über 
Beschwerden. Die Aufzeichnung erfolgt zu 
Nachweiszwecken.  

 
3. Vor Beginn der Aufzeichnung von Telefon-

gesprächen wird Exporo den Besucher und 
Nutzer über die Zwecke der Aufzeichnung 
informieren und um die Abgabe seiner Ein-
willigung bitten, es sei denn, der Nutzer hat 
Exporo bereits seine generelle Einwilligung 
zur Aufzeichnung von Telefongesprächen 
erteilt. Exporo ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, Niederschriften der Aufzeichnun-
gen anzufertigen. Die Aufzeichnungen kön-
nen zu Beweiszwecken in etwaigen 
Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. 

 
11. DATENSCHUTZ, GEHEIMHALTUNG, 
STEUERN  
 
1. Die im Rahmen der Registrierung erfolgte 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
persönlichen Daten erfolgt unter strikter 
Wahrung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften. Die Verarbeitung der persönli-
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chen Daten dient zur Erfüllung der verein-
barten Dienstleistungen und der gesetzli-
chen Verpflichtungen von Exporo. Nähere 
Informationen hierzu finden sich in den Da-
tenschutzhinweisen unter Datenschutz, ab-
rufbar unter https://exporo.de/datenschutz/.  

 
2. Nutzer der Plattform haben die Inhalte der 

geschlossenen Finanzierungsverträge und 
dazugehörige Reportings und sonstige In-
formationen vertraulich zu behandeln. Infor-
mationen über Immobilienunternehmen 
und Immobilienprojekte sind nur für die mit 
der Plattform verfolgten und in diesen AGB 
genannten Zielen zu nutzen.  

 
3. Exporo verwaltet die von Besuchern und 

Nutzern bereitgestellten Daten.  
 

4. Exporo behält sich vor, die Daten und/oder 
Informationen und Dokumente von Besu-
chern/Nutzern der Plattform stichprobenar-
tig zu prüfen.  

 
5. Zum Zwecke der Abführung der Kirchen-

steuer auf Kapitalerträge (soweit anwend-
bar) erklärt sich der Nutzer damit einver-
standen, dass Exporo und die Immobilien-
unternehmen beim Bundeszentralamt für 
Steuern die Kirchensteuermerkmale des 
Nutzers abfragen, damit ggf. die Kirchen-
steuer für den Nutzer abgeführt werden 
kann. Einer Herausgabe seiner Daten kann 
der Nutzer durch die Erteilung eines Sperr-
vermerkes beim Bundeszentralamt für 
Steuern widersprechen. Ein Sperrvermerk 
bleibt bis zu einem schriftlichen Wider-
ruf/Rücktritt bestehen. 

 
12. WIDERRUFSRECHT 
 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufs-
recht zu, das sich sowohl auf den Plattformnut-
zungsvertrag als auch auf den Vermittlungsver-
trag bezieht. Diese Verträge können jeder für 
sich nach den jeweils anwendbaren gesetzli-
chen Regelungen von Verbrauchern widerrufen 
werden. Besucher und Nutzer der Plattform er-
klären sich damit einverstanden, dass Exporo 
bereits vor Ende der Widerrufsfrist berechtigt 
ist, mit ihren Leistungen aus den genannten 
Verträgen zu beginnen und diese auch vollstän-
dig zu erbringen.  
 

Hinweis: 
 
Ihnen steht ein Widerrufsrecht nach §§ 312g, 
355 BGB und -soweit Sie eine Vermögensan-
lage nach dem Vermögensanlagengesetz 
(VermAnlG) abschließen- zusätzlich ein Wider-
rufsrecht nach § 2d (VermAnlG) zu. Ihr Widerruf 
kann ohne Bezugnahme auf ein spezifisches 
Widerrufsrecht erfolgen und hat jeweils zur 
Folge, dass Sie nicht mehr an den Darlehens-
vertrag gebunden sind. Soweit es im Einzelfall 
bei den Widerrufsfolgen zu abweichenden Er-
gebnissen zwischen den Widerrufsrechten 
kommen sollte, gilt stets die für Sie günstigere 
Rechtsfolge. 
 
 

 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung in-
nerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen mittels einer eindeutigen 
Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags und 
nachdem Sie die Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie alle nach-
stehend unter Abschnitt 2 aufgeführ-
ten Informationen auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-
Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs, wenn die 
Erklärung auf einem dauerhaften Da-
tenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu 
richten an: 
 
Exporo AG 
Am Sandtorkai 70 
20457 Hamburg 
Telefax: +49 (0) 40 / 210 91 73 - 99 
E-Mail: info@exporo.com 
 
Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online 
unter https://exporo.de/ oder 
https://app.exporo.de/ über den dort auf-
geführten Widerrufslink/Widerrufsbutton 
ausüben. Wenn Sie diese Online-Funktion 
nutzen, übermitteln wir Ihnen auf einem 
dauerhaften Datenträger (z.B. durch eine 
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E-Mail) unverzüglich eine Eingangsbestä-
tigung mit Informationen zum Inhalt der 
Widerrufserklärung sowie dem Datum 
und der Uhrzeit ihres Eingangs.  
Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist er-
forderliche Informationen 
Die Informationen im Sinne des Ab-
schnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben: 
 

1. die Identität und die Hauptge-
schäftstätigkeit des Unterneh-
mers, gegebenenfalls die Identi-
tät und die Hauptgeschäftstä-
tigkeit des Unternehmers, in 
dessen Auftrag er handelt, 

2. die Anschrift des Ortes, an dem 
der Unternehmer niedergelas-
sen ist, sowie seine Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse 
oder Angaben zu anderen Kom-
munikationsmitteln, die der Un-
ternehmer beziehungsweise ge-
gebenenfalls der Unternehmer, 
in dessen Auftrag er handelt, 
anbietet, 

3. einschlägige Kontaktangaben, 
die es dem Verbraucher ermög-
lichen, Beschwerden an den Un-
ternehmer sowie gegebenen-
falls an den Unternehmer, in 
dessen Auftrag er handelt, zu 
richten, 

4. wenn der Unternehmer in ein 
Handelsregister oder ein ver-
gleichbares öffentliches Regis-
ter eingetragen ist, das Regis-
ter, in das er eingetragen ist, 
und die Registernummer oder 
eine gleichwertige in diesem 
Register verwendete Kennung, 

5. soweit für die Tätigkeit des Un-
ternehmers eine Zulassung er-
forderlich ist, den Namen, die 
Anschrift, die Website und et-
waige andere Kontaktangaben 
der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde, 

6. eine Beschreibung der wesentli-
chen Merkmale der Finanz-
dienstleistung, 

7. den Gesamtpreis, den der Ver-
braucher dem Unternehmer für 
die Finanzdienstleistung schul-
det, einschließlich aller damit 
verbundenen Provisionen, Ge-
bühren, und Abgaben sowie al-
ler über den Unternehmer abge-
führten Steuern, oder, wenn 
kein genauer Preis angegeben 
werden kann, die Grundlage für 
seine Berechnung, die dem Ver-
braucher eine Überprüfung des 
Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls Informationen 
zu den Konsequenzen bei Zah-
lungsverzug oder Zahlungsaus-
fall, 

9. gegebenenfalls den Hinweis, 
dass der Preis auf der Grund-
lage einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung personali-
siert worden ist, 

10. gegebenenfalls einen Hinweis, 
dass sich die Finanzdienstleis-
tung auf Finanzinstrumente be-
zieht, die wegen ihrer spezifi-
schen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge 
mit speziellen Risiken behaftet 
sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt 
unterliegt, auf die der Unterneh-
mer keinen Einfluss hat, und ei-
nen Hinweis, dass in der Ver-
gangenheit erwirtschaftete Er-
träge kein Indikator für künftige 
Erträge sind, 

11. einen Hinweis auf mögliche 
weitere Steuern oder Kosten, 
die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rech-
nung gestellt werden, 

12. etwaige Beschränkungen des 
Zeitraums, währenddessen die 
gemäß diesem Absatz zur Ver-
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fügung gestellten Informatio-
nen gültig sind, 

13. Einzelheiten hinsichtlich der 
Zahlung und der Erfüllung, 

14. etwaige spezifische zusätzliche 
Kosten, die der Verbraucher für 
die Benutzung des Fernkommu-
nikationsmittels zu tragen hat, 
wenn solche zusätzlichen Kos-
ten in Rechnung gestellt wer-
den, 

15. wenn ökologische oder soziale 
Faktoren in die Anlagestrategie 
der Finanzdienstleistung einge-
bunden werden, Informationen 
über ökologische oder soziale 
Ziele, die mit der Finanzdienst-
leistung verfolgt werden, 

16. das Bestehen oder Nichtbeste-
hen eines Widerrufsrechts und 
für den Fall, dass ein Widerrufs-
recht besteht, Angaben zur Wi-
derrufsfrist und zu den Modali-
täten für die Ausübung des Wi-
derrufsrechts, einschließlich 
des Betrags, den der Verbrau-
cher gegebenenfalls zu entrich-
ten hat, sowie die Folgen der 
Nichtausübung dieses Rechts, 

17. die Mindestlaufzeit des Fernab-
satzvertrags, wenn dieser die 
Erbringung einer dauerhaften 
oder regelmäßig wiederkehren-
den Finanzdienstleistung zum 
Inhalt hat, 

18. Angaben zum Recht der Par-
teien, den Fernabsatzvertrag 
vorzeitig oder einseitig auf-
grund der Vertragsbedingungen 
zu kündigen, einschließlich aller 
Vertragsstrafen, die in einem 
solchen Fall auferlegt werden, 

19. praktische Hinweise und Ver-
fahren zur Ausübung des Wi-
derrufsrechts nach § 355 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, da-
runter Telefonnummer und E-
Mail-Adresse des Unterneh-
mers oder Angaben zu anderen 

einschlägigen Kommunikati-
onsmitteln für die Übermittlung 
der Widerrufserklärung, und bei 
über eine Online-Benutzerober-
fläche geschlossenen Finanz-
dienstleistungsverträgen Infor-
mationen über das Bestehen 
und die Platzierung der Wider-
rufsfunktion nach § 356a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

20. etwaige Vertragsklauseln, die 
das auf den Fernabsatzvertrag 
anwendbare Recht oder das zu-
ständige Gericht bestimmen, 

21. in welcher Sprache oder in wel-
chen Sprachen die Vertragsbe-
dingungen und die in diesem 
Artikel genannten Vorabinfor-
mationen mitgeteilt werden so-
wie über die Sprache oder die 
Sprachen, zu deren Benutzung 
sich der Unternehmer mit Zu-
stimmung des Verbrauchers für 
die Kommunikation während 
der Laufzeit des Fernabsatzver-
trags verpflichtet, 

22. gegebenenfalls die Möglichkeit 
des Zugangs zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem 
der Unternehmer unterworfen 
ist, und die Voraussetzungen 
für diesen Zugang, 

 
  
Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind 
die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren. Sie sind 
zur Zahlung von Wertersatz für die bis 
zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 
verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung auf diese Rechts-
folge hingewiesen wurden und aus-
drücklich zugestimmt haben, dass vor 
dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung begon-
nen werden kann. Besteht eine Ver-
pflichtung zur Zahlung von Wertersatz, 
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kann dies dazu führen, dass Sie die ver-
traglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf den-
noch erfüllen müssen. Ihr Widerrufs-
recht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben. Verpflichtungen zur Erstat-
tung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Diese 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
 
Hinweis auf das Widerrufsrecht gemäß § 2d 
Vermögensanlagengesetz (VermAnlG): 
 

 
Widerrufsrecht 

 

Sie sind als Anleger an Ihre Willenserklärung, 
die auf den Abschluss eines Nachrangdarle-
hensvertrages gerichtet ist, nicht mehr ge-
bunden, wenn Sie diese fristgerecht in Text-
form widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegen-
über dem Anbieter. Aus der Erklärung muss 
Ihr Entschluss zum Widerruf des Vertrags 
eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss 
keine Begründung enthalten. Die Wider-
rufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit Ver-
tragsschluss.  
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Exporo AG 
Am Sandtorkai 70 
20457 Hamburg 
Telefax: +49 (0) 40 / 210 91 73 - 99 
E-Mail: info@exporo.com  
 
Ende des Hinweises 

 
 
13. ÄNDERUNGEN DIESER BEDINGUNGEN 

 
1. Exporo ist berechtigt, diese AGB zu ändern, 

wenn dies für den Nutzer zumutbar ist, ins-
besondere, um Veränderungen von Um-
ständen zu berücksichtigen, auf die Exporo 
keinen Einfluss hatte (z. B. bei Gesetzesän-
derungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen 
dem Abschluss des förmlichen Gesetzge-
bungsverfahrens und dem Inkrafttreten – 
absehbar war oder bei Änderungen auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben) oder um eine in 
den Bedingungen entstandene Lücke zu 
schließen (z. B., wenn die Rechtsprechung 
eine Klausel für unwirksam erklären sollte). 
Das Änderungsrecht von Exporo bezieht 
sich nicht auf wesentliche Regelungen die-
ser AGB (Regelungen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf), wie zum Bei-
spiel die Vertragslaufzeit und das Kündi-
gungsrecht. 
 

2. Die geänderten AGB erhalten Nutzer der 
Plattform per E-Mail spätestens vier (4) Wo-
chen vor ihrem Inkrafttreten. Auf die Ände-
rung dieser AGB wird Exporo auch auf der 
Plattform selbst hinweisen. Widersprechen 
registrierte Nutzer der Plattform der Geltung 
der geänderten AGB nicht innerhalb von 
vier (4) Wochen nach Zugang der Benach-
richtigung über die Änderung dieser AGB, 
so gelten die geänderten AGB als von die-
sen akzeptiert. Exporo wird registrierte Nut-
zer der Plattform in der Benachrichtigung 
über die Änderung dieser AGB auf die 
Rechtsfolgen eines Schweigens gesondert 
hinweisen. 

 
14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
1. Diese AGB und das Rechtsverhältnis zwi-

schen Exporo und den Nutzern unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des internationalen 
Privatrechts und des in das deutsche Recht 
übernommenen UN-Kaufrechts. Gerichts-
stand für Kaufleute im Sinne des Handels-
gesetzbuches (HGB) ist der Sitz von Ex-
poro. 
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2. Exporo nimmt nicht an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teil. 

 
3. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser 

AGB als ungültig oder undurchführbar er-
weisen, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
AGB im Übrigen nicht berührt. 


